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"Studentische Vereinigungen"

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 561 vom 28.06.2005:

Studentische Vereinigungen

Die Studierenden im Land Brandenburg organisieren sich häufig in Hochschul−
gruppen.

1. Wie viele studentische Vereinigungen gibt es im Land Brandenburg (bitte
nach Hochschulen aufschlüsseln)?

2. Welche dieser Vereinigungen wirken in welcher Form über ihre Hochschule
hinaus (bitte nach Hochschulen aufschlüsseln)?

3. Wie viele dieser Vereinigungen haben einen erkennbaren politischen Hin−
tergrund (bitte nach Hochschulen aufschlüsseln)?

4. Mit welchen Maßnahmen (materiell, finanziell und ideell) fördert
a) das Land Brandenburg
b) die jeweilige Hochschule
c) fördern andere Institutionen
das Wirken dieser Vereinigungen?

5. Wie beurteilt die Landesregierung das Engagement und das Wirken dieser
Vereinigungen?

6. Sind der Landesregierung studentische Vereinigungen bekannt, die als ge−
samte Vereinigung oder in denen einzelne Mitglieder rechtsextreme Ansich−
ten vertreten? Wenn ja, welche (bitte mit Namen und Ort angeben?

Datum des Eingangs: 28.07.2005 / Ausgegeben: 02.08.2005



Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Brandenburger Studierende sind in den unterschiedlichsten Vereinigungen hoch−
schul− und wissenschaftspolitisch, kulturell, musisch und sozial aktiv. Sie nehmen
dabei insbesondere Grundrechte nach Artikel 9 Grundgesetz sowie nach Artikel 20
der Verfassung des Landes Brandenburg wahr. Über die Zahl der studentischen
Vereinigungen wird seitens der Landesregierung keine Statistik geführt. Daher lie−
gen der Landesregierung zur Zahl der studentischen Vereinigungen keine Er−
kenntnisse vor. 

Zu Frage 2:

Hierzu hat die Landesregierung keine Erkenntnisse.

Zu Frage 3:

Darüber liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

Zu Frage 4:

zu a) 
Das Land Brandenburg fördert keine studentischen Vereinigungen.

zu b) 
Die Förderung von studentischen Vereinigungen durch Brandenburger Hochschulen
ist der Landesregierung nicht bekannt. 

zu c) 
Darüber liegen  der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

Zu Frage 5:

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich jede Form von bürgerschaftlichem En−
gagement, also auch das in studentischen Vereinigungen. Im Übrigen wird auf die
Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Zu Frage 6:

Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor.


